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1. Geltungsbereich 

 
Diese Verordnung regelt die interne Information bei besonderen Vorkommnissen.  

 
 
2. Informationsempfänger 

 
Über besondere Vorkommnisse sind der Gemeindepräsident bzw. die Gemeindepräsidentin, 
das zuständige Gemeinderatsmitglied und der Gemeindeverwalter bzw. die Gemeindever-
walterin oder jeweils der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin zu informieren.  
 
Der Gemeindepräsident bzw. die Gemeindepräsidentin, bzw. dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter, entscheidet nach Möglichkeit gemeinsam mit dem zuständigen Gemeinde-
ratsmitglied, bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter, über die Information der übrigen 
Gemeinderatsmitglieder, eine allfällige Einberufung des Gemeinderates und die Information 
der Medien. 

 
 
3. Informationslieferanten 

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren ihre Vorgesetzten. Diese informieren die In-
formationsempfänger gemäss Ziff. 2 Abs. 1. 

 
 
4. Besondere Vorkommnisse 

 
Als besondere Vorkommnisse gelten insbesondere: 

 
− Alle Ereignisse, die eine Gefährdung oder Beunruhigung der Bevölkerung nach sich zie-

hen können. 

− Alle Ereignisse, die durch Drittpersonen den Medien zugespielt wurden. 

− Alle Ereignisse, die den Rahmen des alltäglichen deutlich sprengen und von öffentli-
chem Interesse sind. 

 
Beispiele 

 Verunreinigung des Trinkwassers, auch wenn keine Gefährdung der Bevölkerung und 
keine Alarmierung notwendig ist. 

 Längerdauernder Totalausfall der EDV, der die Dienstleistungen für die Bevölkerung 
verunmöglicht.  

 Notfallmässige Schulhausevakuation. 
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